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Ein Jahr nach Einführung der Mietpreis-
bremse zieht die Branche eine erste Bilanz.
„Ein Jahr Mietpreisbremse hat gezeigt:
Dieses Instrument ist und bleibt das falsche
Mittel, um die Probleme am Wohnungs-
markt zu lösen“, so Axel Gedaschko, Vor-
sitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft
Immobilienwirtschaft Deutschland (BID)
und Präsident des Bundesverbands deut-
scher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen (GDW). Bezahlbare Mieten ent-
stehen durch Wohnungsneubau in Bal-
lungsregionen, Baukostensenkung und
weniger Auflagen durch Bund, Land und
Kommunen. Alles andere ist Augenwi-
scherei und ein Herumdoktern an Sympto-
men, ohne jedoch die Ursache in Angriff
zu nehmen!

Haus & Grund lehnt Pläne von Bundesjus-
tizminister Heiko Maas zur Verschärfung
der Mietpreisbremse als Augenwischerei
ab. „Die Mietpreisbremse knüpft an die
ortsübliche Vergleichsmiete an – das soll-
te Maas wissen. Die Verpflichtung, dass
Vermieter künftig Mietinteressenten die
Höhe der Vormiete bekanntgeben sollen,
läuft daher ins Leere“, kritisierte Kai Warn-
ecke, Hauptgeschäftsführer von Haus &
Grund Deutschland. Der Verband fordert
daher die Abschaffung der seit einem Jahr
geltenden Regelung.

Warnecke erinnerte daran, dass die Miet-
preisbremse – wie von zahlreichen Exper-
ten vorhergesagt – nicht geeignet ist, für
sozial Schwache in begehrten Wohnge-

genden günstigen Wohnraum zu schaffen
oder zu erhalten. Allen hätte klar sein
müssen, dass die Mietpreisbremse eher
Wohlhabenden zu einer günstigen Zweit-
wohnung verhelfen wird als der alleiner-
ziehenden Krankenschwester zu einer für
sie bezahlbaren Erstwohnung“, betonte
Warnecke. Daran werden auch Verschär-
fungen nichts ändern.

Die BID kritisiert zudem die einseitige Da-
tenbasis der derzeit diskutierten Studien
von Regiokontext und des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zur
Wirkung der Mietpreisbremse. Diese Stu-
dien lassen in ihren Berechnungen we-
sentliche Akteure auf dem Mietwoh-
nungsmarkt völlig außer Acht. Die Neu-
vermietungs-Fallzahlen bilden besonders
in Ballungsräumen wie Berlin nur einen
Teil der Neuvermietungen ab. Viele Woh-
nungsunternehmen sind in diesen Anzei-
genportalen deutlich unterrepräsentiert,
da das Gros ihrer Neuvermietungen über
die  Geschäftsstellen erfolgt. Besonders
diese Akteure sind aber häufig mieten-
dämpfend. Die Studien geben daher ein
völlig verzerrtes Bild der Lage wieder. Da-
rüber hinaus ist eine Verschärfung der
jetzt geltenden Mietpreisbremsen-Rege-
lung nicht notwendig. Mieter verfügen
bereits heute schon über umfassende Aus-
kunftsrechte, die über die Kenntnis der
Vormiete hinausgehen.

Das DIW selbst hat in zahlreichen Veröf-
fentlichungen deutlich gemacht, dass die

Editorial

Verschlimmbesserung vermeiden
Mietpreisbremse „schwerwiegende Nach-
teile“ habe, „mehr Schaden als Nutzen“
bringe und dass es sinnvoller sei, das Pro-
blem an der Wurzel zu  lösen und das An-
gebot zu erweitern – also mehr Wohnun-
gen zu bauen. Aus meiner Sicht und der
der deutschen Immobilienverbände
kommt es nun darauf an, die Kostenfak-
toren, die das Bauen und Wohnen verteu-
ern, effektiv zu dämpfen. Auch nach Mei-
nung der deutschen Immobilienverbände
müsse dabei die aktuell geplante Ver-
schärfung der Energieeinsparverordnung
ebenso auf den Prüfstand wie die ständig
steigende Grunderwerbsteuer in vielen
Bundesländern. Ein Jahr nach dem Be-
schluss der Mietpreisbremse sollten wir
uns nicht von voreiligen Schlüssen zu noch
mehr unpraktikablen Regelungen hinrei-
ßen lassen. Wir brauchen mehr bezahlba-
ren Neubau. Daran müssen sich die poli-
tisch Verantwortlichen künftig messen las-
sen.

Mit herzlichen Grüßen aus Stuttgart

Ihr

Jörg Bleyhl
Chefredakteur
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Das Fotovoltaiksystem MS 5
PV von Nelskamp ist perfekt
auf den Trägerziegel MS 5
abgestimmt und fügt sich so
ästhetisch ins Deckbild ein.
Es lässt sich sowohl auf dem
Dach als auch auf Carports
oder Unterständen einset-
zen. Mehr dazu auf den Sei-
ten 26 und 27

Messen und Termine



Das Angebot an Mietwoh-
nungen ist durch das Gesetz
zur Neuregelung von Mak-
lerprovisionen stark zurück-
gegangen – sowohl bei Mak-
lern als auch auf den Immo-
bilien-Online-Portalen. Das
zeigt eine Umfrage des Im-
mobilienverbands IVD unter
6000 IVD-Mitgliedern zu ih-
ren Erfahrungen mit dem
neuen Gesetz nach einem
Jahr. 

So schätzen die befragten Im-
mobilienmakler, Verwalter und
Sachverständigen, dass infolge
des sogenannten „Besteller-
prinzips“ das Wohnungsange-
bot in den Immobilienportalen
um 40 Prozent zurückgegan-
gen ist. „Wer nach Mietwoh-
nungen sucht, ist auch unter
diesem Aspekt durch das Ge-
setz benachteiligt worden.
Mietsuchende finden nun ein
noch geringeres Angebot auf
dem Markt vor“, sagt IVD-Prä-
sident Jürgen Michael Schick.
Die Umfrage zeigt auch, dass
vor Inkrafttreten der Regelung
in etwa gleich viele Miet- wie
Kaufobjekte durch die Unter-
nehmen vermittelt wurden.
Ein Jahr nach Inkrafttreten
werden jedoch zu knapp 70

Prozent Kaufimmobilien und
nur noch zu rund 30 Prozent
Mietobjekte durch die Immo-
bilienprofis vermittelt. 70 Pro-
zent der Befragten gaben an,
ihr Geschäftsfeld mittlerweile
auf den Verkauf umstruktu-
riert zu haben.  

Die gesetzliche Regelung ist
mangelhaft, da sie kein ehrli-
ches Bestellerprinzip darstellt.
„Nach wie vor ist das Gesetz so
gestrickt, dass es Wohnungs-
suchenden kaum mehr mög-
lich ist, die Vermittlung einer
Wohnung provisionspflichtig
zu beauftragen“, sagt Schick.
„Der Wohnungsvermittler hat
nur dann einen Anspruch auf
eine Provision vom Woh-
nungssuchenden, wenn er
ausschließlich wegen des mit
ihm abgeschlossenen Vermitt-
lungsvertrags vom Vermieter
den Auftrag einholt, die Woh-
nung anzubieten. Die Woh-
nung darf damit nicht schon
im Portfolio des Maklers vor-
handen sein. Ein ehrliches Be-
stellerprinzip sollte es Woh-
nungssuchenden und Immobi-
lienbesitzern gleichermaßen
ermöglichen, einen Makler
provisionspflichtig zu beauf-
tragen“, so Schick weiter.

Die Umfrage zeigt darüber hi-
naus, dass sich die IVD-Mit-
glieder trotz der nach wie vor
bestehenden  Mängel auf die
neuen Rahmenbedingungen
eingestellt haben. So bietet ei-
ne Vielzahl der Befragten den
Eigentümern und Vermietern
transparente Paketlösungen
an, die klar den Leistungsum-
fang für eine entsprechende
Provision definieren. Die übli-
che Provision für die Vermitt-
lungsleistung beträgt dabei in
etwa anderthalb Monatsmie-
ten. „Auch zeigen sich den
Mitgliedern gegenüber ver-
mehrt Rückkehrer. Viele Eigen-

tümer, die zunächst aus Kos-
tengründen die Vermietung
selbst übernehmen wollten,
kommen aufgrund leidiger Er-
fahrungen zum Makler zurück
und erkennen die Leistung res-
pektvoll an“, so Schick weiter.
Nach wie vor unterstützt der
IVD die Verfassungsklage sei-
nes Mitglieds Frank Baur. „Wir
erwarten noch in diesem Jahr
eine Entscheidung, die durch-
aus auch eine Nachbesserung
des Gesetzes zur Folge haben
kann“, sagt Schick.

www.ivd.net
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Deutlich weniger Mietwohnungen im öffentlichen Angebot

Bilanz nach einem Jahr
Bestellerprinzip

Die befragten Immobilienmakler, Verwalter und Sachver-
ständige schätzen, dass infolge des sogenannten Besteller-
prinzips das Wohnungsangebot in den Immobilienportalen
um 40 Prozent zurückgegangen ist.

PIXABAY
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In Kraft getreten

Novelliertes Mess- und Eichgesetz 

Bereits am 19. April 2016 ist die Än-
derung des Mess- und Eichgesetzes
(MessEG) in Kraft getreten. Etwaige
Unklarheiten, wer dem Eichamt neue
Wasser- und Wärmezähler melden
muss und inwieweit Messdienstleis-
ter dazu verpflichtet sind, wurden be-
seitigt. Der Hamburger Dienstleister
Kalorimeta (Kalo) fühlt sich mit der

Gesetzesnovellierung in seinem Vor-
gehen bestätigt. 

Bereits seit Anfang 2015 übernimmt Ka-
lo die Meldung für Kunden, die Kalo-Zäh-
ler beziehen und diese durch die Kalo-Au-
ßenorganisationen einbauen lassen, auto-
matisch. Denn so ist gewährleistet, dass
die Meldung von Hersteller und Typenbe-

zeichnung auch innerhalb von sechs Wo-
chen nach Inbetriebnahme erfolgt. Selbst-
verständlich erfolgt dieser Service für Ka-
lo-Kunden ohne Mehrkosten. 

In der Neuregelung des Paragrafen 32
MessEG Anzeigepflicht (1) heißt es: „Wer
[…] im Auftrag des Verwenders Messwer-
te von solchen Messgeräten erfasst, hat
die betroffenen Messgeräte der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde spätestens
sechs Wochen nach Inbetriebnahme an-
zuzeigen. […] Satz 1 ist nicht […] auf ei-
nen Verwender von neuen oder erneuer-
ten Messgeräten anzuwenden, der nach-
weisen kann, dass er einen Dritten mit der
Erfassung der Messwerte beauftragt hat.“ 

Für Kunden mit Kalo-Zählern ändert sich
durch die Neuregelung nichts: „Wir sehen
es als unsere Aufgabe an, einfache und
kundenfreundliche Lösungen zu bieten“,
sagt hierzu Andreas Göppel, Vorstand der
Kalo. „Wir übernehmen auch weiterhin
kostenlos die Erstmeldung und das Vor-
halten der Gerätelisten für die Eichbehör-
den. Dies gehört zu unserem Selbstver-
ständnis als ‚einfach persönlicher‘ Dienst-
leister.“

www.kalo.de

Mitte April ist das novellierte Mess- und Eichgesetz in Kraft getreten.
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Entstehung und Wirkung 

Die Vollmacht des Verwalters
TOBIAS BENNER/PIXELIO.DE
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Das Thema Verwaltervollmacht ist be-
reits Gegenstand vorausgegangene
Artikel in dieser Zeitschrift in den Aus-
gaben 8/2013, Seite 7, 2/2015, Seite 16
und 6/2015, Seite 18 gewesen. Außer-
dem findet sich in der Ausgabe
4/2015, Seite 10, eine Besprechung
des Urteils des Oberlandesgerichts
(OLG) Frankfurt/ Main vom 3. Novem-
ber 2014 – 20 W 241/14 zu der Un-
wirksamkeit einer in einer alten Tei-
lungserklärung dem Verwalter einge-
räumten zu weit gehenden Ermächti-
gung (Berechtigung zur Veränderung
des Inhalts von Sondereigentum). Im
Urteil vom 27. Februar 2015 – 5 ZR
114/14 hat der Bundesgerichtshof
(Der Immobilienverwalter 3/2015, Sei-
te 11) darauf hingewiesen, dass die
Eckpunkte des Vertrags (Vertragslauf-
zeit und Vergütung) bereits im Bestel-
lungsbeschluss geregelt werden müs-
sen, während der Verwaltervertrag,
auch mit Einzelheiten zur Vertretung,
erst später während der Vertragslauf-
zeit abgeschlossen werden kann. 

Die im einleitenden Abschnitt erwähn-
ten Entscheidungen zeigen auf, dass beim
Tätigwerden des Verwalters immer zwi-
schen den Sachverhalten getrennt werden

muss, wozu der Verwalter – intern ge-
genüber der Gemeinschaft – berechtigt ist
und wie weit – extern gegenüber einem
Vertragspartner – seine Vollmacht reicht.
In Paragraf 27 Absatz 1 WEG ist der nicht
weiter einschränkbare (Absatz 4) Rahmen
für die Handlungsbefugnis des Verwalters
gegenüber den Eigentümern und gegen-
über dem Verband geregelt, zu dem die
Absätze 2 für die Wohnungseigentümer
und 3 für den Verband die entsprechende
Bevollmächtigung vorsehen. Die einzel-
nen Absätze des Paragrafen 27 sind des-
halb zusammen zu lesen. Weitergehende
Ermächtigungen zur Vertretung können
dem Verwalter – im zulässigen Rahmen,
siehe Entscheidung des OLG Frankfurt – in
der Teilungserklärung, durch eine Verein-
barung aller Eigentümer oder in einem
Einzelfall einen Beschluss durch die Eigen-
tümer erteilt werden. 

Der Anspruch auf Erteilung einer Voll-
macht nach Paragraf 26 Absatz 6 WEG
kann auf zwei Wege erfolgen. Entweder
enthält die Vollmacht die im Verwalterver-
trag getroffenen Regelungen, oder die
Gemeinschaft – vertreten durch den Bei-
rat oder dessen Vorsitzenden – gibt dem
Verwalter in Teilbereichen eine Blankovoll-
macht mit Beschränkungen lediglich im

Innenverhältnis. Die zweite Lösung hat
den Vorteil, dass im Außenverhältnis nicht
im Einzelnen durch den Vertragspartner
geprüft werden muss, ob die Einschrän-
kungen der Vollmacht vorliegen oder
nicht. Beim Überschreiten der internen Er-
mächtigungsgrenze macht sich der Ver-
walter gegenüber der Gemeinschaft scha-
densersatzpflichtig. Nach außen benötigt
der Verwalter eine Vollmachtsurkunde
und die beglaubigte Abschrift des Be-
schlusses für seine Bestellung zum Nach-
weis seiner Handlungsberechtigung.

Der Umfang der Vertretungsmacht

Da Paragraf 27 Absatz 1 WEG wie erläu-
tert nur das Innenverhältnis des Verwalters
gegenüber den Eigentümern und dem
Verband betrifft, erfolgt erst aus den Ab-
sätzen 2 und 3 die dazugehörige Bevoll-
mächtigung. Der Beschluss der Gemein-
schaft zur Begründung eines Vertragsver-
hältnisses enthält nicht automatisch die
Befugnis und Vertretungsmacht des Ver-
walters zur Kündigung dieses Vertrags. 

Der Verwalter hat außerhalb der gesetzli-
chen Ermächtigung Vertretungsmacht,
selbstständig Verträge abzuschließen, die
sich nur auf das Gemeinschaftseigentum u

Recht
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